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1. Ausgangslage/ Analyse

1.1 Ausgangslage

Die Siedlungsstruktur der Gemeinde Neuendorf, wie sie sich zum heutigen Zeitpunkt 
präsentiert, hat sich über Jahrzehnte entwickelt und zu gewachsenen Gefügen ge-
führt. Immer wieder haben bauliche Eingriffe diese ergänzt, verdichtet oder Lücken 
gerissen. Es ist auf diese Weise ein Quartier-Charakter entstanden und es hat sich 
eine Identität herausbilden können, welche das Bild der Gemeinde Neuendorf prägt. 
Künftige Eingriffe sollen durch die anstehende Ortsplanungsrevision ermöglicht, aber 
auch derart gelenkt und gebündelt werden, dass sie auf grösstmögliche Akzeptanz in 
der Bevölkerung stossen. 

Eine Qualität von Neuendorf stellt die Lage in der weiten Ebene des Dünnerntals zwi-
schen Olten und Oensingen, mitten im Gäu, mit Blick auf die nahen Höhenzüge der 
ersten Jurakrte im Norden, dar. Die umgebenden, meist landwirtschaftlich genutzten, 
Grün昀氀ächen sind von jedem Quartier aus in kurzer Distanz erreichbar. Der im Süden 
des Gemeindegebiets liegende Mittelgäu-Hügel prägt die topographische Situation 
und trägt mit seinem sanften Hangfuss zur abwechslungsreichen Lagequalität sowie 
zur Naherholung bei. Die Kernbebauung folgt als praktisch geschlossene Bautenrei-
hen der fast anderthalb Kilometer langen Dorfstrasse und bildet das charakteristische 
Bebauungsmuster eines Strassendorfs. Im östlichen Abschnitt wird die Bebauung 
durch den Mittelgäubach begleitet. Im Norden bildet die Bachbestockung der kana-
lisierten Dünnern eine Zäsur in der Landschaft und begrenzt das Gemeindegebiet 
im Industriequartier. Parallel zur Dorfstrasse führen die Nationalstrasse A1 sowie die 
Jurasüdfusslinie der SBB in West-Ost-Richtung durch die Gäuebene. 

Seit der letzten Ortsplanungsrevision aus dem Jahre 2000 haben sich die raumplane-
rischen Vorzeichen verändert - das Wachstum des Siedlungsgebiets nach Aussen ist 
nur noch bedingt möglich. Als Gebot der Stunde gilt nach revidiertem Raumplanungs-
gesetz (in Kraft seit 01.05.2014) die Innenentwicklung im Bestand. Dementsprechend 
stehen Fragen der baulichen Verdichtung innerhalb der gewachsenen Quartierstruk-
turen stärker im Vordergrund als je zuvor. Fragen nach der Akzeptanz einer solchen 
Verdichtung, nach quantitativen wie qualitativen Aspekten und Massstäben oder nach 
dem erforderlichen Grad an Subtilität solcher Eingriffe - schlicht nach der Quartierver-
träglichkeit – drängen sich auf. Wenn ein Fokus der Innenentwicklungsstrategie auf 
dem Thema der Nachverdichtung im Bestand, einer inneren Verdichtung im beste-
henden Siedlungsgebiet liegt, so ist dies eine Folge dieser neuen Raumplanungsge-
setzgebung des Bundes sowie des am 24.Oktober 2018 vom Bundesrat genehmigten 
kantonalen Richtplans. Als übergeordnete Instrumente beein昀氀ussen zudem die Sied-
lungsstrategie Kanton Solothurn 2015 mit zugehörigem Raumkonzept die laufende 
Ortsplanungsrevision. 

Im Raumkonzept Kanton Solothurn, welches die Grundlage für die räumlichen Pla-
nungen im Kanton Solothurn bildet, ist Neuendorf dem agglomerationsgeprägten 
Handlungsraum zugewiesen. In diesem Raum sind die Nutzungen durchmischt, der 
Fokus liegt aber stärker beim Wohnen als beim Arbeiten. Aufgrund der grundsätzlich 
guten Erreichbarkeit und der relativen Zentrumsnähe liegt das Augenmerk darauf, die 
Siedlungsqualität zu verbessern und eine Siedlungsverdichtung anzustreben. Klare 
Siedlungsgrenzen sollen die Identität und die Qualität erhöhen. Die bestehenden Frei-
räume sind vor Überbauung zu schützen und als vielfältige Kulturlandschaften aufzu-
werten.

Die Gemeinde Neuendorf liegt im Perimeter des Raumentwicklungskonzepts Oen-
singen-Olten sowie im Bearbeitungsperimeter des Agglomerationsprogramms (AP) 
AareLand. In dessen Zukunftsbild wird Neuendorf als ländliche Entwicklungsgemein-
de genannt. Diese zielen auf den Erhalt des ortstypischen Charakters als kompakte 
Wohndörfer und einer Siedlungsentwicklung mit möglichst geschlossenem Ortsbild.
Sie bieten Arbeitsgebiete für lokale oder regionale Betriebe. Im Norden des Gemein-
degebiets be昀椀ndet sich ein Schwerpunktgebiet Arbeiten.

Aufbau Startegie 
Innenentwicklung

Raumkonzept Kanton
Solothurn

Eidgenössische Raumpla-
nungsgesetzgebung RPG

Im kantonalen Richtplan werden folgende relevante Festlegungen getroffen: 

S-1.1.16
Die Gemeinden ermitteln in der Ortsplanung die Verdichtungspotenziale in den be-
bauten Wohn-, Misch- und Zentrumszonen und weisen die entsprechenden Massnah-
men aus.
S-1.2.1
Die Gemeinden bezeichnen ausgewählte Gebiete für die Siedlungsentwicklung nach 
innen. Dabei achten sie auf die gewachsenen Strukturen, deren Identität und Charak-
ter.
S-1.2.3
Die Gemeinden sorgen dafür, dass klar strukturierte, nutzungsdurchmischte und gut 
erschlossene Gebiete entstehen. Sie schaffen attraktive öffentliche Räume, Plätze 
und Freiräume.
S-1.2.7
Die Gemeinden weisen den Handlungsbedarf zur Siedlungsqualität in ihren räum-
lichen Leitbildern aus. Sie machen insbesondere auch Aussagen zur Gestaltung des 
Ortsbildes, des Strassenraums und des öffentlichen Raums. In der Ortsplanung sind 
die Ziele des Leitbilds mit geeigneten Zonen- und Bauvorschriften umzusetzen.

Eine vertiefte Betrachtung, wie sie im Rahmen der vorliegenden Strategie Innenent-
wicklung erarbeitet wird, hat zum Ziel, die Qualitäten der Quartiere zu benennen und 
ergänzend zu Zonenplan und Zonenreglement Empfehlungen für die Verträglichkeit 
der Siedlungsentwicklung nach Innen im Sinne einer Nachverdichtung im Bestand 
sowie der Innenentwicklung auf unbebauten Parzellen abzugeben. Hierbei sollen un-
genügend genutzte und brachliegende Flächen innerhalb der Bauzone einer mass-
vollen und der jeweiligen Situation angepassten Verdichtung zugeführt werden. Der 
Erhalt von quartierspezi昀椀schen Merkmalen und Charakteristiken steht im Vordergrund. 
Die Strategie Innenentwicklung soll eine Hilfestellung zur Beurteilung der Qualität von 
Bauprojekten in Bezug auf die Quartierverträglichkeit bieten.

Das Strategiepapier basiert auf dem Stand des Siedlungsgebiets der Gemeinde Neu-
endorf im Jahre 2020. Die Planzeichnungen wurden auf dem Geometerplan vom 
14.06.2020 erstellt. Eine weitere wichtige Grundlage bildet der Zonenplan; Empfeh-
lungen und Hinweise im Text, sowie die Planausschnitte beziehen sich stets auf den 
Stand des Bauzonenplans vor der aktuell laufenden Ortsplanungsrevision.
Eine Analyse des Siedlungsgebietes wurde bereits für die Erarbeitung des Räumlichen 
Leitbildes und der Leitbildpläne durchgeführt. Insbesondere wurden sogenannte Fo-
kusgebiete oder Fokusthemen, welche sich im Zusammenhang mit der Siedlungsent-
wicklung nach Innen ergeben, vertieft untersucht und versucht in eine übergeordnete 
Betrachtung einzufügen. 

Über eine historische Einordnung anhand von topographischen Karten und den 
Schwarzplan wird im Folgenden die Siedlungsentwicklung von Neuendorf in groben 
Zügen aufgezeigt. Im Rahmen der Strategie Innenentwicklung werden aufgrund re-
levanter Kriterien Quartiere gebildet und eine Bestandesaufnahme vorgenommen. 
Zudem werden Aussagen zu Aspekten der Denkmalp昀氀ege, Vorgaben aus dem kan-
tonalen Richtplan und schliesslich zum Entwicklungspotenzial gemacht. Neben der 
Beurteilung des heutigen Zustands im Verhältnis zum gesamten Siedlungsgebiet be-
wertet die Strategie Innenentwicklung zusätzlich:
  
a) Grad der Nachverdichtungsmöglichkeiten im Bestand
b) Potenzial bei eingezonten, unbebauten Parzellen (Innenentwicklung) 
c) sowie mögliche Ergänzungen des Siedlungsgebiets im Sinne von Entwicklungs-
potenzialen (Umwandlung Reservezonen, Neueinzonungen)

Anhand von abstrakten Skizzen werden die Möglichkeiten der Nachverdichtung bild-
lich veranschaulicht.

Raumentwicklungskonzept/
Agglomerationsprogramm 

Richtplan Kanton Solothurn
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1.2 Analyse des Ortsbildes/ ISOS

Im Rahmen der Ortsplanungsrevision der Gemeinde Neuendorf wurde bereits  das 
räumlichen Leitbild (rLB) erarbeitet und am 12.12.2019 von der Gemeindeversamm-
lung verabschiedet. Die Nutzungsplanung erfolgte anschliessend ab 2019. Eine erste 
Analyse des Siedlungsgebietes wurde bei der Erarbeitung des räumlichen Leitbildes 
rLB und der Leitbildpläne durchgeführt und in einer sogenannten Strukturanalyse zu-
sammengefasst. Die Strategie Innenentwicklung baut auf diesen Erkenntnissen auf, 
die Aussagen werden jedoch überprüft, gegebenenfalls angepasst und 昀氀ächende-
ckend vertieft. Insbesondere wurden sogenannte Fokusgebiete oder Fokusthemen, 
welche sich im Zusammenhang mit der Siedlungsentwicklung nach Innen ergeben 
konkreter betrachtet. Ergebnisse und Erkenntnisse aus dem räumlichen Leitbild und 
den Leitbildplänen sind in diese Arbeit einge昀氀ossen. 
   
Als übergeordnetes Instrument bei der Betrachtung des Siedlungsgebietes von 
Neuendorf dient das ISOS, das Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der 
Schweiz von nationaler Bedeutung. Hier ist Neuendorf als Ortsbild von nationaler Be-
deutung aufgeführt. Im ISOS werden nach vergleichbaren, systematischen Grundla-
gen alle Siedlungen beurteilt und ins Verzeichnis aufgenommen, wenn die räumlichen 
und architektonischen Kriterien erfüllt sind. Damit ein Ortsbild als Ortsbild von nati-
onaler, regionaler oder lokaler Bedeutung eingestuft wird, sind nicht unbedingt eine 
historische Altstadt oder herausragende Einzelbauten massgeblich. Die räumlichen 
und freiräumlichen Qualitäten sowie die Ablesbarkeit der Entwicklung sind genauso 
wichtig. Das ISOS erklärt und hilft zu verstehen, wie das heutige Ortsbild entstanden 
ist, was daran einzigartig und regionaltypisch ist und welche dieser Besonderheiten 

ISOS Aufnahmeplan, 2009
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zu bewahren sind, um seine Qualitäten erhalten zu können. Insbesondere bei der 
Beurteilung einer qualitätsvollen und breit akzeptierten Entwicklung nach Innen, bei In-
teressenkon昀氀ikten oder für den verantwortungsvollen Umgang mit dem baukulturellen 
Erbe, gibt das ISOS wertvolle Hinweise.

Das ISOS-Aufnahmeblatt aus dem Jahr 2009 bewertet das Ortsbild von Neuendorf im 
angewandten Vergleichsraster als Dorf von nationaler Bedeutung. Das Aufnahmeblatt 
quali昀椀ziert das Dorf wiefolgt: 

Gewisse Lagequalitäten des in ebenem Gelände situierten Strassendorfes dank der 
von weitem sichtbaren Silhouette, geprägt durch die mächtigen Satteldächer, die ein-
zig vom spitzen Dachreiter des Kirchturms überragt werden. 
 
Hohe räumliche Qualitäten wegen der eindrücklichen Länge des Strassenraums und 
dessen leicht geschwungenen Verlaufs, wegen der beidseits mehrheitlich ursprüng-
lichen erhaltenen Hofplätze und der durch grosse Einzelbäume und die Giebelfas-
saden der traufständigen Bautenreihen abwechslungsreich gegliederten Abschnitte. 

Hohe architekturhistorische Qualitäten wegen der zahlreichen wertvollen Bauern-
höfe aus dem 17. bis 19. Jahrhundert sowie dank der Gasthöfe und speziell situierter 
Wohnbauten aus dem beginnenden 18. Jahrhundert, welche durch die giebelständige 
Stellung die traufständige Gesamtbebauung besonders raumwirksam machen.
 

Auszug aus dem Beschrieb der Siedlungsentwicklung (ISOS-Aufnahmeblatt 2009, mit 

Verweisen auf den ISOS-Aufnahmeplan, S.6):

Neuendorf liegt in der weiten Ebene des Dünnerntals zwischen Olten und Oensingen 
mitten im Gäu. Die Kernbebauung (1) erstreckt sich als schmales Band an der fast 
anderthalb Kilometer langen Dorfstrasse. Im östlichen Teil wird die Fahrbahn vom of-
fenen Mittelgäubach begleitet (1.0.4), der auch die östliche Ortserweiterung aus dem 
19. Jahrhundert durch昀氀iesst. Ihn säumen locker Büsche und Bäume. Die nur an eini-
gen Stellen von Trottoirs eingefasste Verkehrsachse bildet – zusammen mit den an 
sie heranreichenden Gärten und den teilweise asphaltierten Hofplätzen mit mächtigen 
Einzelbäumen – einen grosszügigen, nicht begradigten Strassenraum (1.0.3). Auf bei-
den Seiten reihen sich dicht und fast ohne Unterbruch vor - wiegend traufständige, für 
das Gäu typische Bauernhäuser.

Vor- und rückspringende Gebäude gliedern die Bautenfolge in räumlich ähnliche 
Abschnitte. Die wenigen quer gestellten Fronten der Gebäude aus dem 17. und 18. 
Jahrhundert – es sind oft Gasthäuser – setzen hier markante Akzente. Einzelne Fas-
sadenelemente verweisen auf die lange Entstehungszeit der Siedlung über mehrere 
Jahrhunderte:
Die gestaffelten Fenster in den ältesten Bauten sind gotischen Ursprungs, die baro-
cken Rundbögen an den Tenntoren stammen aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhun-
derts. Grössere Öffnungen für Heimarbeit kennzeichnen die im Stil des verspäteten 
Barocks gestalteten Häuser aus dem 18. Jahrhundert und lange verbretterte Ökono-
mieteile die klassizistischen Bauten aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert; letztere 
kommen vor allem im westlichen Teil vor.  

Die Kirche (1.0.1) steht wie die anderen Bauten längsseitig zur Strasse und ist mit ihrer 
bescheidenen Grösse in die südliche Häuserreihe integriert – und doch setzt sie mit 
dem spitzhelmigen Turm darin einen Akzent. Vom ursprünglichen Kirchenbezirk aus 
dem 17. Jahrhundert zeugen noch Pfarrhaus und -scheune (1.0.2). Die beiden mas-
siven Steinbauten stehen zwischen dem hell verputzten und mit einem knappen Sat-
teldach bedeckten Gotteshaus und einem Bauernhof von der Strasse zurückgesetzt, 
so dass sie nur von Nahem wahrgenommen werden.

Ebenfalls etwas versteckt hinter Bäumen und Gebüsch be昀椀nden sich am Bach mäch-
tige Jurasüdfuss-Bauernhäuser mit Staffelfenstern. Auffällig ist in diesem Ortsteil der 
über dem Bach positionierte Holzspeicher mit umlaufender Laube (1.0.5). Er ist eine 
Art Wahrzeichen von Neuendorf und enthält im oberen Umgang die heraldischen Zei-

Inventar der schützenswerten 
Ortsbilder der Schweiz von 

nationaler Bedeutung (ISOS)
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Abbildungen aus swisstopo, Topogra昀椀sche Kartenwerke/ Zeitreise

Neuendorf 1861 Neuendorf 1884 Neuendorf 1955

Neuendorf 1976 Neuendorf 1994 Neuendorf 2012

2. Siedlungsentwicklung Neuendorf

2.1 Historische Einordnung

Anhand historischer Karten des Bundesamtes für Landestopographie swisstopo aus 
den vergangenen rund 160 Jahren, lässt sich die Bebauung und Durchwegung des 
Gemeindegebiets von Neuendorf deutlich aufzeigen: 

Ausgehend von der beidseits kompakt bebauten Dorfstrasse zeigt die Karte von 1861 
die beiden südwärts führenden Fulenbacher- und Wolfwilerstrasse, welche zu den 
abgesetzten Weilern Allemnd und Hubel auf der vorgelagerten Mittelgäu-Erhebung 
führen. Die Bahnlinie im Norden des Gemeindegebiets ist erstmals auf der Karte von 
1884 verzeichnet; ansonsten zeigt sich die Bebauungsstruktur praktisch unverändert.
Auf der Karte von 1955 sind die den Ortskern allseitig umgebenden Hostetten klar zu 
erkennen. Entlang der beiden Ausfallsachsen sind weitere Gebäude hinzugekommen 

chen der benachbarten Dörfer. An prominenter Stelle gegenüber der Kirche und an der 
Verzweigung nach Egerkingen steht der Gasthof «Ochsen» aus dem ausgehenden 
18. Jahrhundert. Mit der Ründi und der Eckquaderung ist er das imposanteste Wirts- 
haus im Ort. Ein Saalbau aus dem späten 19. Jahrhundert mit Rundbogenfenstern und 
Türmchen im rückwärtigen Bereich gehört dazu.

Dass heute im ganzen Ort nur noch ein geringer Teil der bäuerlichen Altbebauung 
landwirtschaftlichen Zwecken dient, zeigt sich an einer Reihe von kleineren Um- und 
Anbauten. Einige Um- sowie ein paar Neubauten beeinträchtigen den Strassenraum...

Die Ortserweiterung im Osten mit Gebäuden aus dem 19. Jahrhundert (0.1) verdankt 
ihr besonderes Gepräge nicht nur der einseitigen, zusammenhängenden Reihung 
traufständiger Bauten, sondern auch den vielen kleinen Brücken über den Dorfbach 
und den ausgedehnten Hostetten im rückwärtigen Bereich. Geschmälert wird der Ein-
druck allerdings durch eine Autowerkstatt mit Tankstelle (0.0.4), die auf der gegenü-
berliegenden Seite der Hauptverkehrsachse steht und wegen des anschliessenden 
昀氀achen Wies- und Ackerlandes (II) eine grosse Weitwirkung hat. 

Von Norden, Westen und Osten bietet sich dank des ausgedehnten und unverbauten 
Kulturlandes ein uneingeschränkter Blick auf die Siedlung mit ihren grossen Satteldä-
chern. Im Süden ist noch im Bereich der Kirche eine Wiese unbebaut. Daran schlies-
sen dreiseitig Quartiere mit Wohnhäusern an. Einen grossen Teil im Westen nimmt 
die im Laufe des 20. Jahrhunderts in mehreren Etappen entstandene Schulanlage mit 
Sportplatz und Spielwiese ein (0.0.7). Die beiden Weiler Allmend und Hubel (0.0.8) im 
Süden des Ortskerns von Neuendorf erstrecken sich von diesem abgesetzt entlang 
der beiden Ausfallstrassen nach Fulenbach und Wolfwil. Sie bestehen vor allem aus 
Bauern- und Taunerhäusern. Heute bilden sie die Begrenzung des ausgedehnten Ein-
familienhausquartiers, das sich dazwischen aufspannt.
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und dazwischen haben sich im Roggenfeld und der inneren Allmend erste Gebäu-
de angesiedelt. Der Lauf der kanalisierten Dünnern nach erfolgter Dünnernkorrektion 
im Jahr 1932 verläuft nun begradigt durch den nördlichen Teilbereich und schafft die 
Voraussetzung für eine weitere Besiedlung der Gäuebene - das Schwemmland wird 
nutzbar.
Zwanzig Jahre später, in den 70er-Jahren, hat sich das Bild nicht grundlegend ver-
ändert. An hangparallelen Strassen haben sich die Wohnquartiere verdichtet und im 
Osten entstehen Mehrfamilienhausstrukturen. Im Norden sind auf derselben Karte 
die ersten grossformatigen Logistik-Bauten zu erkennen. Das Trassée der National-
strasse A1 trennt den Dorfkern vom Industriegebiet. In den 90er-Jahren entstehen die 
Schulanlagen südlich der Altbebauung und verstärken eine Verdichtung im Bereich 
Roggenfeld und entlang der Wolfwilerstrasse. Eine weitere Verdichtung ist im Bereich 
zwischen Unter- und Oberhubel ebenso augenfällig, wie diejenige in der nördlich ab-
gesetzt liegenden Industrie- und Gewerbezone. 
Die deutliche Ausdehnung und Verdichtung in den Wohn- und Industriegebieten er-
folgte somit vornehmlich in den letzten 50 Jahren. Die aktuellste, verfügbare Karte aus 
dem Jahr 2012 verzeichnet gegenüber dem heutigen Zustand, mit Ausnahme der Be-
reiche Banacker und Weiermatten keine markanten Veränderungen mehr. Der grobe 
Rahmen des heutigen Siedlungsgebiets ist aufgespannt.

Historisches Luftbild, 1943

Historisches Aufnahme, ETH Bibliothek 

Neuendorf, Blick aus Südwesten, ETH Bildarchiv 
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2.2 Kantonaler Richtplan

Laut kantonalem Richtplan 2018 bzw. Raumkonzept Kanton Solothurn ist die Gemein-
de Neuendorf dem agglomerationsgeprägten Handlungsraum zugeteilt. 

Der kantonale Richtplan bezeichnet Neuendorf als Ortsbild von nationaler Bedeutung. 
Nördlich des Siedlungsgebiets liegt eine Arbeitszone, verbunden mit den Gemein-
den Egerkingen und Oberbuchsiten. Diese wird als Entwicklungsgebiet Arbeiten für 
Produktion, Dienstleistung und Logistik+ festgesetzt und als Vorhaben einer regio-
nalen Arbeitsplatzzone (RAZ I) vermerkt. Mit diesem Gebiet sollen Arbeitsplätze an 
verkehrstechnisch günstigen Standorten geschaffen werden. Im Neufeld ist um das 
Grundwasserpumpwerk eine Grundwasserschutzzone verzeichnet. Ebenfalls als Vor-
haben wird der 6-Spur-Ausbau der Nationalstrasse A1 gekennzeichnet. Im Süden der 
Gemeinde liegt im Gebiet Aegerten ein kantonales Naturreservat. Über das Gemein-
degebiet von Neuendorf verläuft zudem das kantonale Naturreservat Dünnernlauf. Im 
Bereich Aegerten Nord wir ein Kies-Abbaugebiet mit Erweiterung festgesetzt. 
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Schwarzplan

2.3 Schwarzplan

Auf dem Schwarzplan ist der heutige Stand der Siedlungsstruktur mit ihrer Körnigkeit
ersichtlich. Deutlich erkennbar sind die historischen Altbebauung als kompakte Zeilen 
entlang der Dorfstrasse sowie die südlich anschliessenden Wohnquartiere in feiner 
Körnung mit mehrheitlich hangparalleler Ausrichtung. Augenfällig sind die gross昀氀ä-
chigen Gebäudestrukturen der Industrie- und Logistikbetriebe zwischen der Auto-
bahn A1 und dem Dünnernlauf im nördlichen Teilbereich des Gemeindegebiets. Der 
Massstabssprung ist nutzungsbedingt eklatant - die Körnigkeit eine sehr grobe. Das 
Siedlungsgebiet zeigt sich im zentralen Abschnitt der Altbebauung kompakt, die Kör-
nigkeit wirkt grossmehrheitlich fein. Die umgebende, offene Agrar-Landschaft verzahnt 
sich an mehreren Stellen mit der Bebauung und wird von den Siedlungsstrukturen 
abschnittsweise regelrecht eingeschlossen, sodass allmählich Landschafts-Intarsien 
im Siedlungskörper entstanden sind (Roggenfeld, Banacker). Die aufgrund der be-
lebten Topographie im südwestlichen Teilbereich Oberhubel-Weiermatten entstan-
dene feinkörnige Bebauung präsentiert sich weniger strukturiert, während die Mehr-
familienhaus-Typologie im Nordosten (Hurdmatten, Werdstrasse) einer orthogonalen 
Ausrichtung folgt.

Schwarzplan
1:20‘000

Der kantonale Richtplan 2017 
wurde am 12.09.2017 vom 

Regierungsrat beschlossen 
und am 24.10.18 vom 
Bundesrat genehmigt 
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Anhand des Schwarzplanes lassen sich die prägenden Strukturen des Siedlungskör-
pers ablesen und räumliche Zusammenhänge aufzeigen. Die physischen Vorausset-
zungen einer möglichen Quartiereinteilung zeichnen sich bereits ab. Die grobe Glie-
derung der Siedlungsstruktur ist auf dem analysierten Schwarzplan dargestellt - diese 
zeichnet sich deutlich ab.

2.4 Bauzonenplan vor Ortsplanungsrevision

Der rechtskräftige Bauzonenplan enthält elf verschiedene Zonen innerhalb des Sied-
lungsgebiets. Ergänzend kommen überlagernde Festlegungen wie geschützte Kul-
turobjekte oder Immissionsschutzstreifen dazu. Der Orientierungsinhalt besteht aus 
öffentlichen Gewässern, Hecken, Ufergehölzen und Bäumen im Bereich der Bauzone 
sowie archäologischen Fundstellen und Gebäuden unter Denkmalschutz. 

Rechtskräftiger Bauzonenplan 2009
1:20‘000
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Nachgeführter Bauzonenplan 2017
1:20‘000

2.5 Nachgeführter Bauzonenplan Stand 2017

Der nachgeführte Bauzonenplan 2017 enthält neun Bauzonen als Grundnutzung sowie 
drei eingeschränkte Bauzonen. Zwei Kategorien von Reservezonen liegen ausserhalb 
der Bauzone. Überlagernde Festlegungen (Gestaltungspläne, Gestaltungsplanp昀氀icht, 
Immissionsschutz- und Lärmemp昀椀ndlichkeitsstufen) sowie Natur- und Kulturobjekte 
ergänzen den Genehmigungsinhalt. 
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Lärmempfindlichkeitsstufen

ES II ES III

Zonen ausserhalb Bauzone

Reservezone Wohnzone, 2-geschossig

Zone für öffentliche Bauten und Anlagen öBA

G

Trennende Grünflächen TG

Eingeschränkte Bauzonen

Orientierungsinhalt

Erhaltenswerte Einzelbäume

Natur- und Kulturobjekte

Die Nutzungen ausserhalb des Siedlungsgebietes sind im Gesamtplan dargestellt.

Wald (gemäss amtlicher Vermessung)

Geschützte Gebäude / Kulturobjekte 
(gemäss Amt für Denkmalpflege und Archäologie)

Gewässer / Gewässer überdeckt, eingedolt (gemäss amtlicher Vermessung)

Hecken und Uferbestockung (gemäss amtlicher Vermessung)

Geschützte archäologische Fundstellen
(gemäss Amt für Denkmalpflege und Archäologie)

LV95

Gewerbezone

Landwirtschaftliche Kernzone

Spezialzone für Spiel- und Erholungsanlagen

Lärm
Ausserhalb der Bauzone gilt die Lärmempfindlichkeitsstufe ES III.

Belastete Standorte / Altlasten
Die belasteten Standorte / Altlasten werden auf diesem Plan nicht dargestellt.
Die aktualisierten Flächen sind im kantonalen Kataster der belasteten Standorte (www.afu.so.ch)
einsehbar.

Schadstoffbelastete Böden
Die schadstoffbelasteten Böden werden auf diesem Plan nicht dargestellt.
Die aktualisierten Flächen sind im �Prüfperimeter Bodenabtrag� ( www.afu.so.ch) einsehbar.

Geschützte archäologische Fundstellen
Baugesuche, die sich auf geschützte Objekte und deren Umgebung beziehen, sind vor Erteilung der
Baubewilligung
der zuständigen Fachstelle einzureichen (Kantonsarchäologie § 17.1 Kulturdenkmäler-Verordnung).

Bauzonenplan

Überlagernde Festlegungen

Lärmempfindlichkeitsstufe ES III (aufgestuft gemäss Art. 43 Abs. 2 LSV)

Immissionsschutzstreifen

Hinweis
Der vorliegende Bauzonenplan ist nicht rechtsverbindlich. Massgebend sind die rechtskräftigen und
unterzeichneten Nutzungspläne.
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Grenze Reservezone

Kernrandzone

Freihaltezone F

Gebiete mit rechtsgültigem Gestaltungsplan / mit Gestaltungsplanpflicht

Geplante Strassenlinien

Rechtsgültige Gestaltungspläne innerhalb Bauzone 
 

 RRB Nr. Datum Beschrieb 

 1 1519 16.05.1989 Zonen- und Gestaltungsplan Pferdezentrum Melliger mit Sonderbauvorschriften 

 2 2465 14.08.1989 Gestaltungsplan Fulenbacherstrasse mit Sonderbauvorschriften 

  1693 28.08.2001 Änderung Gestaltungsplan GB Nr. 709 und 251 mit Sonderbauvorschriften 

  401 24.02.2004 Änderung Gestaltungsplan GB Nr. 709 und 251 mit Sonderbauvorschriften 

 3 3843 17.12.1991 Gestaltungsplan Bifang mit Sonderbauvorschriften 

 4 2470 26.09.1995 Gestaltungsplan Dorfkern GB Nr. 239 und 240 mit Sonderbauvorschriften 

 5 2814 03.12.1996 Gestaltungsplan Pferdezentrum Melliger Spezialzone (Sportzone) GB Nr. 26 

 6 825 02.05.2000 Gestaltungsplan Allmendstrasse mit Sonderbauvorschriften 

 7 342 21.02.2006 Gestaltungsplan Neustrasse GB Nr. 254 mit Sonderbauvorschriften 

 8 193 20.02.2007 Gestaltungsplan Überbauung Dorfkern Süd 

 9  2271 06.12.2010 Gestaltungsplan mit Sonderbauvorschriften AB Keramik AG 

10 2649 20.12.2011 Gestaltungsplan mit Sonderbauvorschriften Banacker, GB Nr. 229 und 1045 

11 550 29.03.2016 Gestaltungsplan mit Sonderbauvorschriften Dorfstrasse Gebiet �Hostet� 

 

 Bei Aufhebung eines Gestaltungsplans gilt weiterhin die Gestaltungsplanpflicht. 
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     Continental Suisse AG/TRANSAG mit Sonderbauvorschriften 

18 2111 25.11.2003 Gestaltungsplan Neubau Passarelle mit Treppen- und Liftturm Migros 
     Verteilbetrieb  AG mit Sonderbauvorschriften 

19 2385 16.12.2003 Kantonaler Erschliessungs.- und Gestaltungsplan Dünnernacker und TRANSAG  
     swiss AG 

20 1495 14.08.2006 Teilzonen- und Gestaltungsplan MVN Logistikcenter Ost 

21 1830 28.10.2014 Gestaltungsplan mit Sonderbauvorschriften Tiefkühllager / Hochregallager TKL 4  

22 853 26.05.2015 Teilzonen- und Gestaltungsplan mit Sonderbauvorschriften  Logistikcenter Ost,  
     Halle 4 

 

 Bei Aufhebung eines Gestaltungsplans gilt weiterhin die Gestaltungsplanpflicht. 

 

2.6 Räumliches Leitbild 2019

Das Räumliche Leitbild legt die Zielvorstellungen der künftigen räumlichen Entwick-
lung fest und bildet somit eine behördenverbindliche Grundlage für die Ortsplanungs-
revision. Die Gemeindeversammlung hat das räumliche Leitbild am 12. Dezember 
2019 verabschiedet. 

In sechs Themenbereichen werden Leitsätze postuliert und mögliche Massnahmen 
aufgelistet. Der Themenschwerpunkt Siedlungsgebiet behandelt die Bevölkerungs- 
und Siedlungsentwicklung. Es werden Leitsätze zur unüberbauten Bauzone, zur 
Nachverdichtung und zu neuen Entwicklungsgebieten postuliert.  Ebenso werden die 
Siedlungsqualität, das Gewerbe generell sowie die regionale Arbeitsplatzzone RAZ 
I behandelt. Infrastrukturen und öffentliche Dienstleistungen runden den Themenbe-
reich ab. Als Schlüsselstelle wurde der Dorfkern als Begegnungsort mittels eines Dorf-
zentrums bezeichnet sowie die generelle Aufwertung des Strassenraums entlang der 
Dorfstrasse. Für die Siedlungsentwicklung werden im Rahmen der Strategie Innenent-
wicklung folgende drei Fokusgebiete bzw. Fokusthemen behandelt: 

 - Fokusgebiet A: Dorfkern als Begegnungsort
 - Fokusgebiet B: Verdichtungsgebiet Dorfstrasse Ost - Werdstrasse
 - Fokusthema C: Aufwertung Dorfstrasse 

Neben Entwicklungs- und Verdichtungsgebieten für unterschiedliche Nutzungen 
(Wohnen, Arbeiten) sollen bestehende Zonierungen überprüft sowie wichtige Grünräu-
me im Siedlungsgebiet (Roggenfeld, Husmatten) und die langfristige Siedlungsgrenze 
erhalten werden. 

Beim Themenbereich Verkehr soll der Strassenraum der Dorfstrasse in der vollen 
Länge aufgewertet und bestehende Sicherheitskon昀氀ikte behoben werden. Weiter wird 
eine Verlagerung der Busroute auf den Chäsiweg angestrebt.

Leitbildplan 2019
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19

Beim Themenbereich Natur und Landschaft wird der Erhalt und Schutz wertvoller Le-
bensräume entlang des Waldrands des Eichban zur angrenzenden Allmend sowie die 
P昀氀ege und Förderung naturnaher Uferbereiche des Hardgrabens festgehalten. 

3. Analyse des Siedlungsgebietes

3.1 Quartiereinteilung

Das Gemeindegebiet von Neuendorf wird in Anlehnung an den Plan des ISOS-Auf-
nahmeblatts aus dem Jahre 2009 sowie nach den Kriterien Topographie, Besied-
lungsstruktur, Körnigkeit und Erschliessung in fünf Quartiere eingeteilt. Die Einteilung 
und die Bezeichnungen berufen sich nicht auf historisch gewachsene Quartiere. Die 
Quartiere sind auch nicht als autark funktionierende, identitätsstiftende Ortsteile zu 
verstehen. Vielmehr versucht die Einteilung funktional und formal logische und vom 
aussenstehenden Betrachter im Ortsbild wahrnehmbare Einheiten zu bilden.
Das Quartier 1, Zentrum deckt sich mit dem ISOS-Gebiet 1 entlang des Ortskern, unter 
Einbezug der Baugruppe 0.1, der bäuerlichen Ortserweiterung aus der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts. Zusätzlich werden die unmittelbar nördlich an die Altbebauung 
anschliessenden Siedlungsgebiete dem Quartier 1, Zentrum zugeschlagen; inklusive 
der abgesetzten Siedlungsinsel an der Neustrasse.

Plan Quartiereinteilung
1:20‘000

Plan Quartiereinteilung
Überlagerung ISOS-Karte

Datum gezeichnet

Plangrösse

Plannummer

Massstab
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Quartier 1 I Zentrum

Quartier 2 I Husmatten-Roggenfeld 

Quartier 3 I Roggenfeld-Weiermatten 

Quartier 4 I Banacker-Babylon

Quartier 5 I Industrie

Plan Quartiereinteilung
Überlagerung auf Luftbild

Plan Quartiereinteilung
1:20‘000

Das Quartier 2, Husmatten-Roggenfeld beinhaltet die Umgebungszonen IV und V im 
südlichen und südwestlichen Abschnitt der Altbebauung sowie die Umgebungszone 
III  im südöstlichen Teil. Hier liegen die gross昀氀ächigen Anlagen der Kreisschule Gäu 
sowie die landwirtschaftlich genutzten Frei昀氀ächen östlich der Allmendstrasse.

Das Quartier 3, Roggenfeld-Weiermatten beinhaltet die weiter südöstlich anschlies-
sende Wohnbebauung in der Ebene und an der Kuppe des Oberhubels, aufgespannt 
zwischen der Wolfwilerstrasse im Westen und der Fulenbacherstrasse im Osten.

Das Quartier 4, Banacker-Babylon umfasst die Wohnbebauungen den Hanglagen des 
Unterhubel und des ehemaligen Weilers Allmend. Es bildet den südlichen Abschluss 
des Siedlungsgebiets.

Das Quartier 5, Industrie liegt abgesetzt am nördlichsten Rand des Gemeindegebiets 
von Neuendorf zwischen dem Trassée der Nationalstrasse A1 und dem bestockten 
Dünnernlauf. Es beinhaltet gross昀氀ächige Industrie-, Lager- und Logistikvolumen.
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4. Quartieranalyse

4.1 Analyse

Die einzelnen Quartiere werden anhand der neun folgenden Kriterien beschrieben: 

 1. Topographie/ Lagequalität
 2. Typologie/ Homogenität/ Hauptnutzung
 3. Struktur/ Körnigkeit
 4. Geschossigkeit/ Bauliche Dichte/ Statistische Werte
 5. Hauptnutzung/ bestehende Zonierung/ Bauentwicklung 
 6. Durchgrünung/ öffentliche Grün- und Freiräume
 7. Erschliessung/ Immissionen
 8. Besonderheiten/ Schutzobjekte/ Ensemble
 9. Verdichtungspotenzial

Gestützt auf die Quartieranalyse lässt sich feststellen, welche Potenziale, Qualitäten 
und Eigenheiten in einem Quartier bestehen. Daraus lässt sich wiederum ableiten, 
in welchem Quartier der Erhalt der bestehenden Strukturen und Kulturwerte im Vor-
dergrund steht, wo eine Erhöhung der Nutzungsdichte sinnvoll erscheint oder wo 
Handlungsspielräume liegen. Nicht jede unbebaute Bauparzelle ist automatisch als 
Potenzial der Siedlungsentwicklung anzusehen und insbesondere im Ortskern im-
mer auch unter dem Gesichtspunkt des Ortsbildes und der Bedeutung im Hinblick 
auf freiräumliche Qualitäten zu betrachten. Aus dieser Ortsanalyse ergibt sich eine 
erste grobe Einteilung in eine der drei Raumkategorien in Bezug auf die Änderung der 
Nutzungsdichte.

Folgende drei Raumkategorien werden bei der Analyse der Quartiere verwendet:

Ausschlussgebiete
Stabile Quartiere, die in ihrer bestehenden Struktur und ihrem baulichen Bestand
erhalten bleiben oder erneuert werden sollen.

Möglichkeitsgebiete
Zu p昀氀egende Quartiere, in denen eine Steigerung der Nutzungsdichte an gewissen
Lagen und unter bestimmten Umständen möglich sein soll (z.B. durch Gestaltungsplä-
ne mit Sonderbauvorschriften).

Handlungsgebiete
Dynamische Quartiere, in denen ein proaktives, initiatives Handeln zur Erhöhung
der Nutzungsdichte angezeigt ist und damit verbunden grössere Veränderungen der
Siedlungsstruktur erstrebenswert sind (Umstrukturieren, Neuentwicklung).

Amt für Raumentwicklung: Die Siedlungsentwicklung nach Innen umsetzen  

Die Analyse des Ortes anhand der Quartieranalyse und der Raumkategorien mit da-
rauf aufbauendem Strategieplan und darin enthaltenen Veränderungsstrategien der 
Innenentwicklung bildet den ersten Schritt auf dem Weg zu einer Strategie für eine 
qualitätsvolle Siedlungsentwicklung nach Innen.

4.2 Strategieplan Siedlungsentwicklung Neuendorf

Der Strategieplan Siedlungsentwicklung bildet das Potenzial der Siedlungsentwicklung 
auf der Ebene des Zonenschilds über das gesamte Gemeindegebiet ab. Er zeigt farb-
lich eine Einschätzung der jeweiligen Veränderungsstrategie pro Zonenschild - eine 
parzellenscharfe Aussage macht er hingegen nur punktuell. Daraus kann bezüglich 
Siedlungsentwicklung nach Innen eine angepasste Strategie abgeleitet werden. Pro 
Quartier sind je nach vorhandener Ausgangslage der Bebauungsstruktur bezüglich 
Baualter, Bewohnerstruktur, Einwohnerdichte, sozialräumlicher Aspekte und des Ver-
dichtungspotenzials unterschiedliche Veränderungsstrategien parallel nebeneinander 
möglich, beziehungsweise sinnvoll.

Hierbei kommt den unterschiedlichen Farbtönen folgende Bedeutung zu: 
Heller Grünton:
Charakter Raumkategorie Ausschlussgebiete, Verdichtungspotenzial unterdurch-
schnittlich, Veränderungsstrategie: Bewahren
Heller Gelbton:
Charakter Raumkategorie Ausschluss- oder Möglichkeitsgebiete, Verdichtungspoten-
zial durchschnittlich, Veränderungsstrategie: Erneuern 
Heller Rotton:
Charakter Raumkategorie Möglichkeitsgebiete, Verdichtungspotenzial durchschnitt-
lich, Veränderungsstrategie: Weiterentwickeln
Dunkler Rotton:
Charakter Raumkategorie Handlungsgebiete, Verdichtungspotenzial überdurch-
schnittlich, Veränderungsstrategie: Umstrukturieren
Dunkler Violettton:
Charakter Raumkategorie Handlungsgebiete, Verdichtungspotenzial überdurch-
schnittlich, Veränderungsstrategie: Neuentwickeln

Die Zonenschilde sind häu昀椀g gleichzusetzen mit einzelnen Strassengevierten. Zonen-
schilde im Bereich von historisch wertvoller Bausubstanz (zB. ISOS-Einzelelemente 
mit Erhaltungsziel A) werden in der Regel als Ausschlussgebiete kategorisiert, um den 
Veränderungsdruck der Siedlungsentwicklung möglichst tief zu halten und ihr charak-
teristisches Gepräge durch die Veränderungsstrategie zu erhalten bzw. adäquat und 
sorgfältig zu erneuern.












































